
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2007/2/28 2005/16/0193
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.02.2007

Index

20/01 Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (ABGB)

Norm

ABGB §1203;

Rechtssatz

Die Gesellschafter einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts haften für Gesellschaftsverbindlichkeiten anteilig, also nach

dem Verhältnis ihrer Beteiligung am Hauptstamm; betreibt die Gesellschaft ein Handelsgewerbe in der Rechtsform

einer GesbR oder sind die Gesellschaften aus anderen Gründen Kau:eute, haften sie solidarisch (vgl. § 1203 ABGB;

Strasser in Rummel2, Rz 3 zu §§ 1202, 1203 ABGB).
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